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Bek. Nr. 1 

Stadt Freilassing 
 

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Freilassing 
Landkreis Berchtesgadener Land für das Haushaltsjahr 2021 

 
Aufgrund Art. 68 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Freilassing folgende 
2. Nachtragshaushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte 2. Nachtragshaushaltsplan 2021 der Stadt Freilassing wird hiermit festgesetzt; 
dadurch werden 
 

 erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des 
 Haushaltsplanes einschl. der Nachträge 

 

   gegenüber 
bisher 

auf nunmehr 
verändert 

             €             €             €             € 
 
a) im Verwaltungshaushalt 

    

     die Einnahmen 1.241.720 0 42.395.870 43.637.590 
     die Ausgaben 1.241.720 0 42.395.870 43.637.590 
 
b) im Vermögenshaushalt 

    

     die Einnahmen 652.200 0 21.531.190 22.183.390 
     die Ausgaben 652.200 0 21.531.190 22.183.390 
     

 
§ 2 

 
Im Nachtragshaushalt wird der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 
bisher 13.550.000 Euro um 1.212.000 Euro vermindert auf neu 12.338.000 Euro. 
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§ 3 
 
Die Kreditaufnahmen für den Eigenbetrieb Stadtwerke im Wirtschaftsplan 2021 werden nicht verändert. Sie betragen daher wei-
terhin 1.016.000 €. 
 

§ 4 
 
Im Nachtragshaushalt werden die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von bisher 26.185.000 Euro um 442.000 Euro erhöht 
auf neu 26.627.000 Euro. 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen für den Eigenbetrieb Stadtwerke bleiben ebenfalls unverändert und betragen weiterhin 
2.090.000 € 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für Gemeindesteuern, die in der Haushaltssatzung festgesetzt wurden, werden nicht geändert. 
 

§ 6 
 
Der Höchstbetrag für Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird nicht geändert 
(weiterhin 4.000.000 Euro). 
 
Der Höchstbetrag für Kassenkredite beim Eigenbetrieb Stadtwerke zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirt-
schaftsplan in Höhe von 100.000 € wird nicht geändert. 
 

§ 7 
 

Die Fälligkeitstermine für Grundsteuerkleinbeträge werden beibehalten. 
 

§ 8 
 
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2021 in Kraft. 
 
 
Freilassing, den 29. November 2021 
Stadt Freilassing 
 
Markus Hiebl, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 2 

Markt Berchtesgaden 
 

Satzung des Marktes Berchtesgaden zur Festlegung der Grenzen für den im Zusammenhang bebauten  
Ortsteil „Kranzbichl“ 

 
Der Markt Berchtesgaden erlässt auf Grundlage des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147), folgende 

 
Satzung 

 
§ 1 

 
(1) Für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil „Kranzbichl“ werden die Grenzen gemäß dem Lageplan mit DFK (Maßstab 

1:1000) in der Fassung vom 23.11.2021 festgesetzt. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
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(2) Außenbereichsflächen werden nicht in den Geltungsbereich der Satzung einbezogen. 
 

§ 2 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches dieser Satzung richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nach den 
Vorschriften über den Innenbereich (§ 34 BauGB). Soweit für ein Gebiet dieser Satzung ein Bebauungsplan aufgestellt werden 
sollte, richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben in diesem Bereich nach den Vorschriften über Bebauungsplangebiete (§ 30 
BauGB). 
 

§ 3 
 
Diese Satzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
Berchtesgaden, den 01.Dezember 2021 
Markt Berchtesgaden 
 
Franz Rasp, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 3 

Gemeinde Bayerisch Gmain 
 

Grundsteuer für 2022 
 
Gemäß § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.08.1973(BGBl. I S. 965) wird die Grundsteuer für das Jahr 2022 – 
vorbehaltlich anderslautender, schriftlicher Grundsteuerbescheide 2022 – in gleicher Höhe wie im Kalenderjahr 2021 festgesetzt. 
Dies bedeutet, dass diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid 2022 erhalten, im Kalenderjahr 2022 die glei-
che Grundsteuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. Für die Steuerschuldner treten mit dem heutigen Tag durch diese öffentliche 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn Ihnen heute ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
Die Grundsteuer ist zu ¼ ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November 2022 fällig. 
 
Kleinbeträge werden wie folgt fällig: 
 
1. am 15. August 2022 der Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 Euro nicht übersteigt; 



-482- 

2. am 15. Februar und 15. August 2022 zu je ½ des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt. 
 
Hat der Steuerschuldner selbst die Zahlung der Grundsteuer in einem Jahresbetrag beantragt, ist die Grundsteuer am 01. Juli 
2022 zur Zahlung fällig. In jenen Fällen, in denen gegenüber dem Vorjahr in der sachlichen oder persönlichen Steuerpflicht Än-
derungen eintreten, wird von Amts wegen nach Erlass des Grundssteuermessbescheides durch das Finanzamt ein neuer Grund-
steuerbescheid 2022 zugestellt. Bis zum Ergehen dieses neuen Steuerbescheides sind Vorauszahlungen (§ 29 GrStG) in Höhe 
der bisherigen Grundsteuerzahlung weiter zu entrichten. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt  
(siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
 

Gemeinde Bayerisch Gmain, 
Großgmainer Str. 12, 83457 Bayerisch Gmain 

 
einzulegen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so 
kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München, Postfachanschrift: Postfach 200 543, 80005 München, Haus-
anschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, 
außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
Gemeinde Bayerisch Gmain und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 
 
Die Klage ist bei dem 
   

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 200 543, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München 
  

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den     
Kläger, den Beklagten Gemeinde Bayerisch Gmain und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl S. 390) 
wurde ein fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung 
und unmittelbarer Klageerhebung. Eine elektronische Widerspruchseinlegung (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. Eine Klageer- 
hebung in elektronischer Form (z. B. durch E-Mail) ist unzulässig. 
 
Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss 
zu entrichten. 
 
Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit dieses Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung 
der angeforderten Abgabe nicht aufgehalten. Bei einem erfolgreichen Widerspruch entstehen dem Widerspruchsführer keine 
Kosten; ist der Widerspruch erfolglos oder wird er zurückgenommen, hat derjenige, der den Widerspruch eingelegt hat, die Kosten 
des Widerspruchsverfahrens zu tragen. Entscheidungen in einem Grundlagenbescheid (Messbescheid und Zerlegungsbescheid) 
können nur durch Anfechtung des Grundlagenbescheides, nicht durch Anfechtung des Folgebescheides angegriffen werden         
(§ 351 Abs. 2 AO). Einwendungen, die sich gegen die Steuerpflicht überhaupt, gegen die Höhe des Messbetrages bzw. Zerle-
gungsanteils oder gegen einen Verspätungszuschlag richten, sind also beim zuständigen Finanzamt vorzutragen. 
 
 
Bayerisch Gmain, den 01. Dezember 2021 
Gemeinde Bayerisch Gmain 
 
Armin Wierer, Erster Bürgermeister 
 
 
Bek. Nr. 4 

Gemeinde Schönau a. Königssee 
 

Bericht über die Beteiligung der Gemeinde Schönau a. Königssee  
an Unternehmen einer Rechtsform des Privatrechts; 

Bekanntmachung der Möglichkeit zur Einsichtnahme gemäß Art. 94 Abs. 3 GO 
 
Gemäß Art. 94 Abs. 3 Satz 5 der Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über ihre Beteiligung an 
Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil (1/20) der Anteile eines 
Unternehmens gehört. Dies trifft bei der Gemeinde Schönau a. Königssee für folgende Beteiligung zu: 
 
Beteiligung mit 17,2 % am Grundkapital der Berchtesgadener Bergbahn AG, Jennerbahnstr. 18, 83471 Schönau a. Königssee 
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Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 01.11.2019 – 31.10.2020 kann im Rathaus der Gemeinde Schönau a. Königssee, 
Rathausplatz 1, 83471 Schönau a. Königssee, Zimmer 107, von jedermann eingesehen werden. 
 
 
Schönau a. Königssee, den 22. November 2021 
Gemeinde Schönau a. Königssee 
 
Hannes Rasp, Erster Bürgermeister 
 


